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Der Name der Böllergruppe lautet: 

 

Böllerschützen Straßkirchen 

 

 
Die Böllergruppe ist eine Unterabteilung der Braunschützen Straßkirchen 1959 e.V. und unterliegt deren 

Satzung. Der Sitz entspricht dem der Braunschützen Straßkirchen.

 

Zweck und Ziel der Böllergruppe 

Grund des Böllerschießens ist die Ausübung eines alten bay. Brauchtums aus dem 14. Jahrhundert. Die 

Böllergruppe versammelt sich zu kirchlichen bzw. weltlichen Festen und Ereignissen. Desweiteren für 

Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten und Bee

 

Leitung und Verantwortlichkeit 
Die Unterabteilung „Böllerschützen Straßkirchen“ untersteht dem Schützenmeisteramt der 

Braunschützen Straßkirchen 1959 e.V

Böllerschützenabteilung verpflichten sich, den Weisungen des Schützenmeisteramtes Folge zu leisten. 

Sie übertragen die Kontrolle ihrer Aktivitäten dem Schützenmeisteramt. 

sich selbst und erhält keine finanziellen Mittel aus der Kasse der Braunschützen Straßkir

Geführt wird die Böllergruppe bei Übungen und Veranstaltungen vom Schussmeister bzw. dessen 

Stellvertreter. 

Der Schussmeister oder sein Vertreter ist verantwortlich für ein einheitliches Erscheinungsbild, für ein 

geordnetes Miteinander und für 

Schießen weisungsbefugt gegenüber den aktiven Böllerschützen.
 

 

Mitgliedschaft: 

Über die Aufnahme in die Böllergruppe entscheiden die aktiven Böllerschützen (gültige Erlaubnis

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

-  Mitgliedschaft bei den Braunschützen Straßkirchen  1959 e.V.

-  Mindestalter von 21 Jahren 

-  Nachweis der erforderlichen Sachkunde

-  Besitz der Erlaubnis gem. §27 Sprengstoffgesetz.

-  in besonderen Fällen können einzeln
 

 

Gründungsurkunde 

         und 

Böllerordnung 
                                                                                       der 

Böllergruppe der Braunschützen Straßkirchen 1959 e.V. 

 

Die Böllergruppe ist eine Unterabteilung der Braunschützen Straßkirchen 1959 e.V. und unterliegt deren 

Satzung. Der Sitz entspricht dem der Braunschützen Straßkirchen. 

Grund des Böllerschießens ist die Ausübung eines alten bay. Brauchtums aus dem 14. Jahrhundert. Die 

Böllergruppe versammelt sich zu kirchlichen bzw. weltlichen Festen und Ereignissen. Desweiteren für 

Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten und Beerdigungen. 

Die Unterabteilung „Böllerschützen Straßkirchen“ untersteht dem Schützenmeisteramt der 

Braunschützen Straßkirchen 1959 e.V, insbesondere dem 1. Schützenmeister. Die Mitglieder der 

ten sich, den Weisungen des Schützenmeisteramtes Folge zu leisten. 

Sie übertragen die Kontrolle ihrer Aktivitäten dem Schützenmeisteramt. Die Böllergruppe organisiert 

sich selbst und erhält keine finanziellen Mittel aus der Kasse der Braunschützen Straßkir

Geführt wird die Böllergruppe bei Übungen und Veranstaltungen vom Schussmeister bzw. dessen 

Der Schussmeister oder sein Vertreter ist verantwortlich für ein einheitliches Erscheinungsbild, für ein 

geordnetes Miteinander und für Kommandos beim Schießen. Zudem ist der Schussmeister beim 

Schießen weisungsbefugt gegenüber den aktiven Böllerschützen. 

Über die Aufnahme in die Böllergruppe entscheiden die aktiven Böllerschützen (gültige Erlaubnis

setzungen müssen erfüllt sein: 

Mitgliedschaft bei den Braunschützen Straßkirchen  1959 e.V. 

Nachweis der erforderlichen Sachkunde 

Besitz der Erlaubnis gem. §27 Sprengstoffgesetz. 

können einzelne Personen ausgeschlossen werden. 

 

Die Böllergruppe ist eine Unterabteilung der Braunschützen Straßkirchen 1959 e.V. und unterliegt deren 

Grund des Böllerschießens ist die Ausübung eines alten bay. Brauchtums aus dem 14. Jahrhundert. Die 

Böllergruppe versammelt sich zu kirchlichen bzw. weltlichen Festen und Ereignissen. Desweiteren für 

Die Unterabteilung „Böllerschützen Straßkirchen“ untersteht dem Schützenmeisteramt der 

, insbesondere dem 1. Schützenmeister. Die Mitglieder der 

ten sich, den Weisungen des Schützenmeisteramtes Folge zu leisten. 

Die Böllergruppe organisiert 

sich selbst und erhält keine finanziellen Mittel aus der Kasse der Braunschützen Straßkirchen. 

Geführt wird die Böllergruppe bei Übungen und Veranstaltungen vom Schussmeister bzw. dessen 

Der Schussmeister oder sein Vertreter ist verantwortlich für ein einheitliches Erscheinungsbild, für ein 

Zudem ist der Schussmeister beim 

Über die Aufnahme in die Böllergruppe entscheiden die aktiven Böllerschützen (gültige Erlaubnis §27) . 




